
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 21. Februar 2017  

 

 Nr. 2017/285  

Erlinsbach SO: Kantonaler Erschliessungsplan Stüsslingerstrasse, Abschnitt Rebenweg 

bis Schleifeweg, Strassensanierung und Umgestaltung / Behandlung der Einsprache 

  

1. Feststellungen 

Das Bau- und Justizdepartement legt aufgrund von § 68 des kantonalen Planungs- und Bauge-

setzes (PBG; BGS 711.1) den Erschliessungsplan über die Stüsslingerstrasse, Abschnitt Rebenweg 

bis Schleifeweg, Erlinsbach SO, zur Genehmigung vor. 

Die öffentliche Planauflage erfolgte vom 14. November 2016 bis 13. Dezember 2016. Innert der 

Auflagefrist ging eine Einsprache von Ursula und Cyrill Bonjour-Furger, Stüsslingerstrasse 18, 

5015 Erlinsbach SO, ein. Aufgrund einer Einspracheverhandlung wurde die Einsprache am 

21. Januar 2017 zurückgezogen, so dass diese von der Geschäftskontrolle abgeschrieben werden 

kann. 

2. Beschluss 

2.1 Die Einsprache von Ursula und Cyrill Bonjour-Furgler vom 12. Dezember 2016 wird 

zufolge Rückzugs von der Geschäftskontrolle abgeschrieben. 

2.2 Kosten werden keine erhoben. 

2.3 Der Erschliessungsplan (Situationsplan 1:500) Stüsslingerstrasse, Abschnitt Rebenweg 

bis Schleifeweg, Erlinsbach SO, wird genehmigt. 

2.4 Dem Erschliessungsplan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung gemäss 
§ 39 Abs. 4 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG; BGS 711.1) zu. 

2.5 Bestehende Erschliessungspläne sind aufgehoben, soweit sie dem vorliegenden Plan 

widersprechen. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, 

Amthaus 1, 4502 Solothurn, Beschwerde geführt werden. Diese hat einen Antrag und eine Be-

gründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau (sca/muh), mit 2 gen. Plänen (später) 

Amt für Raumplanung (2), mit 1 gen. Plan (später) 

Kreisbauamt II, Amtshausquai 23, 4601 Olten, mit 1 gen. Plan (später) 

Gemeindepräsidium Erlinsbach SO, Dorfplatz 1, 5015 Erlinsbach SO, mit 1 gen. Plan (später) 

Bauverwaltung Erlinsbach SO, Dorfplatz 1, 5015 Erlinsbach SO 

Ursula und Cyrill Bonjour-Furger, Stüsslingerstrasse 18, 5015 Erlinsbach SO (Einschreiben) 

Lerch Weber AG, Vermessungs- und Ingenieurbüro, Einschlagweg 47, 4632 Trimbach 

Amt für Verkehr und Tiefbau (rom) (z. Hd. Staatskanzlei für Publikation im Amtsblatt: "Erlins-

bach SO: Genehmigung kantonaler Erschliessungsplan [Situationsplan 1:500] Stüsslin-

gerstrasse, Abschnitt Rebenweg bis Schleifeweg") 
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